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3n Slrt. 2 wirb auSbrücEUdE) erftärt, bafe aucp ßeprtöcpter

jur Prüfung gugelaffen werben tonnen. ®ie Seftion Safe!
beantragt folgenbe ©rgängung: „3ur Prüfung ift pgelaffen
jeber ßeprting, ber bei einem berufstücptigen üöteifter feine
ßeprseit beenbet pat ober in einem ©efdjäfte tpätig ift, bem

ein foldjer Dürftest." §err Scptoffermetfter ©öttispeim be=

grünbet biefen Antrag mit ber ®patfacpe, baff in Safet ein

(Scptofferteprting pr Prüfung fiep angenietbet pabe, ber feine
Sefjrseit bei einem 3intermeifter beenbet ftatte. ®er Sin»

trag wirb, nacffbem iptt £err Staufer (3üricp) befämpft, mit
24 gegen 22 Stimmen angenommen. Slm ©cptuffe ber

Seratpung febocp wirb auf ben Stntrag beS föerrn Staufer
SBieberermägung -beS SefcplnffeS, be-jw. fjattenlaffen be§ Stn»

trageS Safet mit 30 gegen 25 Stimmen befdfloffen.
Slrt. 3 unb 4 bleiben unüeräubert.
Strt. 5. ®er ©ingang erhält auf Stntrag beS 3entral=

ttorpanbeS folgenbe üeränberte fjaffung: „®ie Prüfung fott
umfaffen bie ©rftettung eines üßrobeftiicfeS, §anbgefcpicf(icp*
feit unb Senntuifs im Serufe unb Sd)ulfenntuiffe." Statt
„Srobeftücf" foil iiberatt „Sßrobearbeit" gefagt werben. ®er
9teferent £>err 333 i I b erftärt ficfj einöerftanben mit bem

SBegfatt ber münbtidjen Srüfttttg burcp bie fjadjepperteit
(litt. b). ®ie Streichung wirb befcptoffen, jeboch atn Scptuffe
ber Seratpung buret) einen 2BiebererwägungS=2tntrag beS

$rrrn 33 it dh 1er (Sern) wieber aufgenommen mit bem 3"'
fap: „foweit tpnntid)."

®er Antrag beS igerrn 9t o t p bon Sera (Schwerer.
Scpupmacpermeifterberein), bie Seftimnuiiig einsufdjatten, bap
bie StrbeitSprobe in einer neutralen SBerfftätte ftattfinben
bürfe, wirb prüefgepgen, naepbem ttaepgewiefen worben,
bap fiepernbe Seftimmungen in biefer 9tid)tung bereits bor*
panben feien.

£>err Sefunbarleprer S cp w e i 3 e r (fjrauenfelb) bertangt,
baff bie 3eugniffe ber obligatorifcpett (JortbitbungSfdjute
(entgegen ber Seftimmung im smeittepten Sltinea) bon bet
Prüfung in ben Scpulfäcpertt biSpenfiren, metip' teuere ba*

mit feitteSmegS befämpft werben foil. SDiefeS Sttinea erhält
entfprechenb ben 2JtobififationS=Slnträgen ber §§. ®r. Stiipet
unb SBitb folgenbe Raffung: „Scputseugniffe fönnen nur
in Sesiepung auf bie Scputfädjer, niept aber in Segietjung
auf bie gemerbltdjdedfnifcpen fÇâcher bou ber Sdfutprüfung
befreien."

Stit biefent Sefcptup erftärt fid) and) bie Seftion Safet
einberftanbeit, welche burcp £errtt Sogt Streicputtg bet

obtigatorifepen Srüfttng in ben Schutfächern beantragt unb
bamit einer lebhaften Oppofition ber .§&. SBitb, Igugentobter
(§eriSau), Stmtneit (Ufter), Serdjtotb (®patweit), 9tt)d)iier
(Slarau), 9tamftein (fjreibttrg) unb Staufer (3üricp) ge=

rufen batte.
®aS tepte Slltnea erhält folgenbe 9tebaftion: „ßepr=

tinge, bie ben in biefem Strtifel genannten Slnforberuttgen
nid)t nad)fontmen, finb pm boruberein bon ber ®iptomirung
auSgefcptoffen."

Slrt. 6 (unbeanftaubet).
Slrt. 7. Sie SBorte „minbeftenS einmal" werben auf

Stntrag beS 9teferenten geftriepen.
Slrt. 8. ©in burd) öevru Söitb mitgetbeitter Stntrag

beS §errn Stout, bie 9?otenbepicbnung „gettügenb" burd)
„befriebigenb" p erfepen, Wirb berworfen; ebettfo ein Sin*
trag be§ £ernt £örni (fÇrauenfetb), bap im ßeprbrief bei
ber Stitffüprung ber Stoten 3tuifchenftufen, wie 3. S. „gut
bis febr gut" ptäffig fein fotten.

Strt. 9 unb 10 (unbeanftaubet).

ß^^rat Srüfung§ Sommiffion. §err
SBitb referirt über bie Obliegenheiten uttb Sefugniffe biefer
Sommiffiott. §err Serchtotb befürchtet eine unnötbige 9tegie=
mentirerei ber SritfungSfreife burd) eine foldje Sommiffiott
urtb beantragt Streupung bes StrtifelS. £err ©öttispeim
toünfcht Seibebattung. ®ie bon §errn SBitb einigen ©in»
Wenbungen gegenüber beantragte Sîobififation, wonach bie

Sommiffion über bie Sertbeitung ber Subbentionen an ben

3entratborftanb nur Slnträge 31t ftetten unb nicht fetbft 3U

entfebeiben bat, wirb angenommen. ®er bon Sdjaffbaufen
eingereichte Stntrag, ber 3entratborftanb fei beauftragt, bie

fjrage 3U prüfen, ob nicht bie ©rnennung ber fjaepepperten
burd) bie 3entral»SrüfuugSfomniiffiou erfolgen fönttte, wirb
in ber SBeife beriieffieptigt, bap biefe Sommiffion auf SBunfdp
ber SeüfungSfreife bie ©rnennung bon fjacbepperten ber=

mittetn fönne.
IV. St 11 g e ut e i tt e 9t a t b f cb t ä g c (unbeanftaubet).

(6c()Iufj folgt.)
* **

(Offij. SRittbeitung beS ©efvetariatS.)

®er 3entralborftanb bat in feiner Sipung botn 12.
September in Sieftal Sericpt unb 9led)nuttg über bie ßebr=

tingSarbeiten'StuSfteltung in Sern, fowie über bie 2ebrtingS=
Prüfungen pro 1891 abgenommen unb genehmigt. ®ie StuS«

ftetlungS=9tecbnung fchtiept mit einem StuSgabenüberfd)Up
bon Sr. 2013.—, weld)er bur^ ben fdjweiser. ©ewerbe«

berein 3U beden ift. Stebftbem b«t bie 3entralfaffe noch

(Jr. 414.30 an bireften StuStageu für bie StuSftettuug 3U

tragen. ®a ein Seitrag bon fj'ï- 2500 ait bie StuSftettuug

bubgetirt worben, ift baS pnattsiette ©rgebnip als ein retatib

günftigeS 3U betrachten, waS bmiptfücbtid) ber umfieptigen
®pätig£eit unb bem fparfamett ^auspalte ber SïuSftetlitngS=

fommiffion gugufchreibett ift, toeteper ber woptberbiente ®anf
auSgefprod)en würbe.

Snfotge ber auperorbenttid)en SlttSgaben in biefem 3apre
bleibt eine geringere Summe sur Subbeittionirung ber

iprüfungsfreife berfügbar; biefetben erpalten einen Seitrag
bon Sr. 3.50 per geprüften Seprling.

(Jitr bas nächfte Sapr hofft man, namentti^ mit 9îi'tcE=

ficht auf bie angeftrebte Serbefferttng beS fPritfungSberfaprettS,
auf einen Wefenttidj erhöhten SunbeSbeitrag, ber auep eine

ausgiebigere Itnterftüpung ber fßrüfungSfreife geftatten mürbe.

35er Sorftanb pat ein Srebitgefucp ttt biefettt Sinne au bie

p. SunbeSbepörben gerichtet. 3m SBeiteren 30g er baS bon
ber ©ppertenfommiffiott borgelegte neue Si'üfungS^Stegtement
in Seratpnng unb befdhtop einige SlbänberungSanträge 3U

.<Öanben ber 35etigirtenberfammluttg.
®er feptueiser. ©ewerbefatenber pro 1892 bon ÜJlidjet

unb Si'tchler in Sera würbe tteuerbiitgS 3U empfehlen be=

feptoffen.

Verriebenes.
Getiefte ©rftnbungcn ftpweij. Uvfpruugb. Srat» unb

Sad'ofen für e t r 01 unb ©aSfocpapparate bon D.
Scfett in Sujertt. ©ibg. patent 9tr. 3157. (Siepe Slbbilb.
Seite 288.)

®iefer ©fett beftept aus boppetteit Söäuben unb eS ift
ber innere ©fen gang biept gearbeitet, um baS ©intreten jebett

@erud)eS 3U berpüten. ®er Slbftanb swiffpen beibett SBänbett

tnup ber richtigen Serbrettnung unb SBärmeentwicfetung ent=

fprechettb. gemäptt werben. Sei 31t Weiter ©ntferuung pätte
ber innere ©fett 31t wenig SBärme; bei 31t enger Oefftutng
wäre 311 wenig 3"9 "«b würbe er ftarf rupett. ®ie Oefett
werben in berffpiebener ©röpe berfertigt für Stpparate bon
einer, gioei ober mehreren (Jtauttnett unb ift au ber Sobetts
fläche für jebe (Jtamrne eilt Steering c angebrad)t, ber

genau auf beu ®a8? ober Sfletroteumapparat papt uttb bie

entfprecpenbe ©effttung beS SobenS utnfapt, fo bap bie

(Jtamrne ungepittbert bie inneren SOSanbittigett berühren fatvn.
SttS Slbgttg für beu fiep bilbenben 9taud) unb gur 9ie=

gutiruug beS 3^8^ ift auf bem oberen ®ec£btecp ein läng*
tidjer Schieber d mit 5 bis 6 ßöcpern angebrad)t, ber

entipreepenben ßöcpern im ®ec£bted) gegenübergefteCtt werben
fattn.

Stuf ber 9tiicffeite, welche nur eine einfache Söaubttng
pat, ift ein Sepieber 0 angebracht, um fotttrottirett 31t föttnen,
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In Art. 2 wird ausdrücklich erklärt, daß auch Lehrtöchter

zur Prüfung zugelassen werden können. Die Sektion Basel
beantragt folgende Ergänzung: „Zur Prüfung ist zugelassen

jeder Lehrling, der bei einem berufstüchtigen Meister seine

Lehrzeit beendet hat oder in einem Geschäfte thätig ist, dem

ein solcher vorsteht." Herr Schlossermeister Göttisheim be-

gründet diesen Antrag mit der Thatsache, daß in Basel ein

Schlosserlehrling zur Prüfung sich angemeldet habe, der seine

Lehrzeit bei einem Zimmermeister beendet hatte. Der An-
trag wird, nachdem ihn Herr Klauser (Zürich) bekämpft, mit
24 gegen 22 Stimmen angenommen. Am Schlüsse der

Berathung jedoch wird auf den Antrag des Herrn Klauser
Wiedererwägnng des Beschlusses, bezw. Fallenlassen des An-
träges Basel mit 3V gegen 25 Stimmen beschlossen.

Art. 3 und 4 bleiben unverändert.
Art. 5. Der Eingang erhält auf Antrag des Zentral-

Vorstandes folgende veränderte Fassung: „Die Prüfung soll
umfassen die Erstellung eines Probestückes, Handgeschicklich-
keit und Kenntniß im Berufe und Schulkenntnisse." Statt
„Probestück" soll überall „Probearbeit" gesagt werden. Der
Referent Herr Wild erklärt sich einverstanden mit dem

Wegfall der mündlichen Prüfung durch die Fachexperten

(litt. b). Die Streichung wird beschlossen, jedoch am Schlüsse
der Berathung durch einen Wiedererwägungs-Antrag des

Hrrrn Büchler (Bern) wieder aufgenommen mit dem Zu-
sah: „soweit thunlich."

Der Antrag des Herrn Roth von Bern (Schweizer.
Schuhmachermeisterverein), die Bestimmung einzuschalten, daß
die Arbeitsprobe in einer neutralen Werkstätte stattfinden
dürfe, wird zurückgezogen, nachdem nachgewiesen worden,
daß sichernde Bestimmungen in dieser Richtung bereits vor-
Handen seien.

Herr Sekundarlehrer Schweizer (Frauenfeld) verlangt,
daß die Zeugnisse der obligatorischen Fortbildungsschule
(entgegen der Bestimmung im zweitletzten Alinea) von dex

Prüfung in den Schulfächeru dispensiren, welch' letztere da-
mit keineswegs bekämpft werden soll. Dieses Alinea erhält
entsprechend den Modifikations-Anträgen der HH. Dr. Stößel
und Wild folgende Fassung: „Schulzeugnisse können nur
in Beziehung auf die Schulfächer, nicht aber in Beziehung
auf die gewerblich-technischen Fächer von der Schulprüfung
befreien."

Mit diesem Beschluß erklärt sich auch die Sektion Basel
einverstanden, welche durch Herrn Vogt Streichung der

obligatorischen Prüfung in den Schulfächern beantragt und
damit einer lebhaften Opposition der HH. Wild, Hngentobler
(Herisau), Simmen (Uster), Berchtold (Thalweil), Rychuer
(Aarau), Ramstein (Freiburg) und Klauser (Zürich) ge-
rufen hatte.

Das letzte Alinea erhält folgende Redaktion: „Lehr-
linge, die den in diesem Artikel genannten Anforderungen
nicht nachkommen, sind zum vornherein von der Diplomirung
ausgeschlossen."

Art. 6 (unbeanstandet).
Art. 7. Die Worte „mindestens einmal" werden auf

Antrag des Referenten gestrichen.
Art. 8. Ein durch Herrn Wild mitgetheilter Antrag

des Herrn Blom, die Notenbezeichnung „genügend" durch
„befriedigend" zu ersetzen, wird verworfen; ebenso ein An-
trag des Herrn Hörni (Frauenfeld), daß im Lehrbrief bei
der Aufführung der Noten Zwischenstufen, wie z. B. „gut
bis sehr gut" zulässig sein sollen.

Art. 9 und 10 (unbeanstandet).
Z e ntr al - Prüf n n g s - K o m mis sion. Herr

Wild referirt über die Obliegenheiten und Befugnisse dieser
Kommission. Herr Berchtold befürchtet eine unnöthige Regle-
meutircrei der Prüfungskreise durch eine solche Kommission
und beantragt Streichung des Artikels. Herr Göttisheim
wünscht Beibehaltung. Die von Herrn Wild einigen Ein-
Wendungen gegenüber beantragte Modifikation, wonach die

Kommission über die Vertheilung der Subventionen an den

Zentralvorstand nur Anträge zu stellen und nicht selbst zu
entscheiden hat, wird angenommen. Der von Schaffhausen
eingereichte Antrag, der Zentralvorstand sei beauftragt, die

Frage zu prüfen, ob nicht die Ernennung der Fachexperten
durch die Zentral-Prüfungskommission erfolgen könnte, wird
in der Weise berücksichtigt, daß diese Kommission auf Wunsch
der Prüfungskreise die Ernennung von Fachexperten ver-
Mitteln könne.

IV. Allgemeine Rathschläge (unbeanstandet).
(Schluß folgt.)

!>! -i-
K

(Offiz. Mittheilung des Sekretariats.)

Der Zentralvorstand hat in seiner Sitzung vom 12.
September in Liestal Bericht und Rechnung über die Lehr-
lingsarbeiten-Ausstellung in Bern, sowie über die Lehrlings-
Prüfungen pro 1891 abgenommen und genehmigt. Die Aus-
stellungs-Rechnung schließt mit einem Ausgabenüberschuß
von Fr. 2013.—, welcher durch den schweizer. Gewerbe-
verein zu decken ist. Nebstdem hat die Zentralkasse noch

Fr. 414.30 an direkten Auslagen für die Ausstellung zu
tragen. Da ein Beitrag von Fr. 2500 an die Ausstellung
budgetirt worden, ist das finanzielle Ergebniß als ein relativ
günstiges zu betrachten, was hauptsächlich der umsichtigen

Thätigkeit und dem sparsamen Haushalte der Ansstellungs-
kommission zuzuschreiben ist, welcher der wohlverdiente Dank
ausgesprochen wurde.

Infolge der außerordentlichen Ausgaben in diesem Jahre
bleibt eine geringere Summe zur Snbveutionirung der

Prüfungskreise verfügbar; dieselben erhalten einen Beitrag
von Fr. 3.50 per geprüften Lehrling.

Für das nächste Jahr hofft man, namentlich mit Rück-

ficht auf die augestrebte Verbesserung des Prüfungsverfahrens,
auf einen wesentlich erhöhten Bundesbeitrag, der auch eine

ausgiebigere Unterstützung der Prüfungskreise gestatten würde.

Der Vorstand hat ein Kreditgesuch in diesem Sinne au die

h. Bundesbehörden gerichtet. Im Weiteren zog er das von
der Expertenkommission vorgelegte neue Prüfnngs-Reglement
in Berathung und beschloß einige Abändernngsanträge zu
Handen der Deligirtenversammlung.

Der schweizer. Gewerbekalender pro 1892 von Michel
und Büchler in Bern wurde neuerdings zu empfehlen be-

schloffen.

Verschiedenes.
Neueste Erfindungen schweiz. Ursprungs. Brat- und

Backofen für Petrol- und Gaskochapparate von O.
Sckell in Luzern. Eidg. Patent Nr. 3157. (Siehe Abbild.
Seite 288.)

Dieser Ofen besteht aus doppelten Wänden und es ist
der innere Ofen ganz dicht gearbeitet, um das Eintreten jeden

Geruches zu verhüten. Der Abstand zwischen beiden Wänden

muß der richtigen Verbrennung und Wärmeentwickelnng ent-

sprechend, gewählt werden. Bei zu weiter Entfernung hätte
der innere Ofen zu wenig Wärme; bei zu enger Oeffnung
wäre zu wenig Zug und würde er stark rußen. Die Oefen
werden in verschiedener Größe verfertigt für Apparate von
einer, zwei oder mehreren Flammen und ist an der Boden-
fläche für jede Flamme ein Blechring o angebracht, der

genau auf den Gas- oder Petroleumapparat paßt und die

entsprechende Oeffnung des Bodens umfaßt, so daß die

Flamme ungehindert die inneren Wandungen berühren kann.

Als Abzug für den sich bildenden Rauch und zur Re-

gulirung des Zuges ist auf dem oberen Deckblech ein läng-
licher Schieber à mit 5 bis 6 Löchern angebracht, der

entsprechenden Löchern im Deckblech gegenübergestellt werden
kann.

Ans der Rückseite, welche nur eine einfache Wandung
hat, ist ein Schieber o angebracht, um kontrolliren zu können,
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lote toeit baS ©ebäd, refp. ber Sraten gebatfen fei, ltnb um
gleichseitig bei p ftarfer §ipe einen Slbsug 3U paben opne
bie Spüre su öffnen.

Sluf ber grontfette befinbet fiep eine Spür f mit geber»

falle, welcpe beim Deffnett porisontat liegt unb nur bett

inneren Dfen blofe legt.

permanente StuêfteHunô non föanartifeln in Seipjiß.
Sie 3nnuttg geprüfter Ptaurer« unb 3tmmermeifter für ßeipsig
unb Umgegenb bat p Slnfang biefeS SapreS in ber ge»

nannten ©tabt eine permanente SluSfteHung oon Ptateriatien
nttb SIrtifeln in'S ßeben gerufen, beren Sefauntwerben ben

Sauenben unb Sauoerftänbigen erwünfept unb nüplicp ift.
SnSbefonbere foHen aucp neu eingeführte besw. patentirte
©egenftänbe pr SlugfteÉung gelangen unb fo bie betreffenben

gabriîanten ©elegenpeit erhalten, gröberen Slbfap für bie«

felben ju fepaffen. Sitte gabrifanten berartiger Slrtifel werben

baper sur Setpeiligung an bem Unternehmen aufgeforbert.
3für Sifcp», Soben» ober SBanbpcpe wirb pro Ouabratmeter
20 Ptarf im 3apr berechnet. Sie SluSftetlung finbet fiatt
im SnnungSpaufe Sur Saupûtte in ßeipsig, ©cpulftraße lb.

Ptonopoliftrung her IBaffcrlräfte. S er 3entratoorftanb
ber fcpweiserifcpen ©cfeUfdtjaft „g-rei ßanb" bat mit ©ingabe
Dom Slpril 1891 an ben SunbeSratp baS ©efutb geftettt,
eg mödjte bei Slnlaß ber Pebifion ber SunbeSberfaffung ein
Slrtifet aufgenommen werben, toonad) „fämmtlidje nod) un»

benübte SÖBafferfräfte ber. ©<pwei3 ©igeuthum beS SunbeS

finb". Um fid) nun in atigemeiner Sßeife über bie in Se»

tracfjt fommenben Serpältniffe su orientiren, legt ber SunbeS»

rati) fänunttieben KantonSregierungen fotgenbe fragen oor,
mit ber Sitte, iprn bis ©nbe be? taufenben Sabreg Sericpt
einjufenben: 1. Sßent fommt bag unbefepränfte ©igentputnS»
recht über bie in Sprem Danton oorbanbeneu Söafferfräfle
SU? (bem Danton, ben ©emeinben ober eingelnen Pribaten?)
2. Sefteben Sßorfcfjriften betreffenb inbuftriette Pupbarmacpuug
Don ©ewäffern SBenn ja, worin beftepru biefe Sorfcpriften
Stenn nein, welches ift baS in fotepen gälten eintretenbe
tbatfäcbtidie Serfapren? 3. 2Bie Diele SöafferEräfte finb auf
bem SPege ber Konseffion ober anberSWie bereits an Pribat»
Unternehmer übergegangen? 333ie Diele werben Don Staat unb
©emeinben auggebeutet? 4. 3ft 31t befürchten, baff bei bent
beftebenbeu 3uftanbe. eine üotte unb rationelle Stupbarmacpung
nnferer ©ewäffer nicht möglich fei, ober, namcnttidi mit Pücf»

fid)t auf bie gortleitung gewonnener eteftrifdjer Kräfte über
bie KantonSgrensen hinaus, großen ©cpwierigfeiten begegne?
ober auch, baß ber burd) bie neneften teepnifepen ©rfinbungen
ert)öt)te SBertt) ber Sßafferfräfte auf Koften ber atigemeinen
333oplfahrt unb beren görbernng ber prioateit ©pefutation
unb Sereicberung anheimfalle. 5. Sßürbe bie Pnßbarmacpung
ber SPafferfräfte erfolgreicher fein unb für bag SKIgemeinwobt
beffere Pefultate 3n Sage förbern, wenn fie gleichmäßig für
bie ganse ©cpweis im ©inne ber Ptonqpotifirung bttrepge»

führt würbe? 6. Stellungnahme beS KantonS sur g-ruge ber

Slbtretung feiner Pecpte an ben Sunb unb Sebingnngen
(recptlid)e, finansielte 11. f. w.), unter welchen leptere eoentnett

Sugeftanbeu werben. 7. 3ft für ben galt ber Serneinung
ber SJtoiiopotfrage eine einheitliche Pegeluug ber SJtaterie

burd) SunbeSgefeß ansuftreben? 8. SPelcpeS fottten bie leiten»
ben @efid)tSpunfte beS leptern fein?

.§uff{f)micbp(ttciitc. Sie Sireftion beS Sitnern beS

Kantons Sern bat an 13 ©ebntiebe, wetcfje einen fünf»
wöd)enttid)en KurS über ben §ufbefd)lag bejuept unb eine

Prüfung barüber beftauben haben, §itffcpmiebe=Patente er»

tl)citt unb swar brei erfter, feeps sweiter unb Dier britter
•Klaffe, patente erfter Klaffe haben erhalten : 3opann ©eorg
Serner Sllmenoinger oon unb su ©t. ©alten ; 3opauu Sat'ob
Surri oon unb 311 ©dioreu bet ßangeutpal ; Seubid)t Piarti
bon Siapperswi)! patente sweiter .Klaffe : Slrnotb Sangerter
Don.SPengi in ©rfigen; ©ottfrieb giiidiger oon ntib 311

StüegSau; ©briftian ©äntii bott Köttisi in ßtebewpt; ©ruft

£>nbfd)mieb bon unb su PtabiSrnpI; griebriep ßütpi bon
©umiSwalb in Sracpfelwalb ; ©ottfrieb PinbliSbacper bon
ßanbiSwpt itt ©cpwanben bei PüberSwpt. Patente britter
Klaffe: Stöbert Slamfeier bon Srub, auf ber Sied) 3« §«tt»
Wpt; Safob ©traßer bon Senfen (3iirid)); Slbolf Saltper
bon Poggenburg in ©berfd)Wt)ler; Sopann Sinpeter bon
unb 31t Sülacp (3üticp).

Söctfjer ©cinent. Pad) 0. g a p n e j e t e n giebt, wie
bie Peueften ©rfinbung. n. ©rfaprnng. ©. 229 berichten, eine

Plifcpung bon 75 Sp. rein gefcplemmter Kreibe unb 25 Sp.
gefdhlemmtem Kaolin, bei Pothglüppipe gebrannt nnb naep»

per gemaplen, ein fdjneeweißeS pntber, baS, wenn bie §ipe
31t groß gewefen ift, leicht einen r «Stich in'S Slane seigt.
Siefer ©ement allein, ober mit einigen Prosenten @t)pS

berfept, ift ein borsüglicper ppbraulifcper Plörtel, welker
fdjon naep 7 Sagen eine geftigfeit bon 6—10 Kilogramm
auf 1 Onabratcentimeter erreicht. Pad) 3 Plonaten pat
berfelbe eine geftigfeit bon 25,5 Kilogramm auf 1 Quabrat»
centimeter. SlKerbingS läßt fidp biefer ©ement niept wie
®t)ps gießen, fonbern man muß ipn wie portlanbcement
bepanbeln. ©egenftänbe bon biefem ©ement nepmen eine
btauweiße garbe an, welche ber bon Ptarmor ober SiSguit
fepr äpulich ift.

3ur Oerftelluug beê ftturcbcftiiubtgen girniffeê, ber

Pp. §elbig, §. Serting unb gr. Peinefe patentirt ift (bergl.
3nb.»Sl. ©. 182), werben (naep 3H. 3«ttg- für Slecpinb.
b. SBied'S ill. ®ew.»3tg. ©. 181) 20 Pfb. reines ge»
fcpntolseneS Slei unter Umrühren in 4 % filter reinem
SaumWoHfamenölS gegoffen. Pacp bem Slbfüplen wirb baS

0el abgesogen, baS übrig gebliebene Slei wieber gefcpmolsen
unb fo fortgefahren, bis nach fünfmaligem SBieberfcpmelsen
unb ©ingießeu ba§ Saumwollfamenöl ungefähr 10 Pfunb
Slei aufgenommen pat. Pacp gänslidfem Slbfüplen pat bas
fo bepaubelte Del bie ©onfiftens gewöhnlicher Oelfarbe. Set
oer Serwenbnng fd)ließt fiep bie Piaffe in golge iprer Sin»

paftefäpigfeit bid)t an bie bamit übersogene giäcpe an.
3wedmäßig läßt man einen erften Slnftricp nngefäpr 48
©tunben lang troefnen, wäprenb beffen berfelbe genügenb
part wirb, um jeber gewöhnlichen Stbfcpabung su wiber»
ftepen; bann Wirb ein sweiter Slnftricp borgenommen. Ser
girniß foil bor ben bisherigen große Sorsüge paben.

Serner §oljpreife. Sudfenpols per 3 ©ter 52 bis
53 gr., Sannenpols 35 bis 36 gr.

§oljpreifc. Sei ben in lepter SBocpe im PegierungS»
besirfe bon ©cpwaben unb Peubnrg homogenen ftaatlicpen
•Öolsberfänfen [teilten fiep bie Surcpfcpnittspreife für: ©iepen»'
ftammpots 1. Klaffe 74 Pif. — Pf., 2. Kl. 50 Plf. — fßf.,
3. Kl. 35 Pif. 60 Pf., 4. Kl. 25 Ptf. 60 Pf., 5. Klaffe
22 Ptf. 60 ; Sucpenftammpols 1. Kl. 22 Ptf. 80 Pf., 2. Kl.
18 Ptf. 20 Pf., 3. Kl. 16 Ptf. - Pf.; gicptenftammpols
1- Kl. 15 Ptf. 80 Pf., 2. Kl. 13 Ptf. 75 Pf., 3. Klaffe
12 Ptf. 40 Pf.; 4. Klaffe 11 Ptf. 90 Pf.; Sirfenftamm»
Pols — Ptf. — pf.

Neue tßfitcntc.
(Piitgettjeilt uont «ßatentbureau oon SKicparb Silber? in ©örlijj,

luetdje? Utn?tiinfte beit Slbomtenten unferer Reitling toftento?
ertljeitt.)

Um rafd) bei SranSportwagen Keine Päber burcp
fli'oße nnb umgefeprt erfeßeu 311 fönnen, finb nach öent
®entföpen Peidfapatent bon SI. Ptignla bie 2öagcn=S(chfen
mit reeptwinftig 31t ipnen ftepenben unb unter fiep burd)
0uerrieget uerbunbenen ©tüßen oerfepeu. Set Sennpung
fleiner Staber werben bie Slcpfen au Piegel, meldpe parallel
3" ben SPageufebern unter beiifetbeu mit bem SBagengefteU
berbnnben finb, unb an bie SBagenfebern angehängt, wobei
bie ©tüpeu unmittelbar unter beu Piegeln liegen. 233ill

mau große Päber einwecpfelti, fo werben bie obigen 0uer=
Stiegel iu gleicher SBeife wie bie SId)feu au bie Ptegel unb
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Wie weit das Gebäck, resp, der Braten gebacken sei, und um
gleichzeitig bei zu starker Hitze einen Abzug zu haben ohne
die Thüre zu öffnen.

Auf der Frontseite befindet sich eine Thür k mit Feder-
falle, welche beim Oeffnen horizontal liegt und nur den

inneren Ofen bloß legt.

Permanente Ausstellung von Banartikeln in Leipzig.
Die Innung geprüfter Maurer- und Zimmermeister für Leipzig
und Umgegend hat zu Anfang dieses Jahres in der ge-

nannten Stadt eine permanente Ausstellung von Materialien
und Artikeln in's Leben gerufen, deren Bekanntwerden den

Bauenden und Bauverständigen erwünscht und nützlich ist.

Insbesondere sollen anch neu eingeführte bezw. patentirte
Gegenstände zur Ausstellung gelangen und so die betreffenden

Fabrikanten Gelegenheit erhalten, größeren Absatz für die-

selben zu schaffen. Alle Fabrikanten derartiger Artikel werden

daher zur Betheiligung an dem Unternehmen aufgefordert.
Für Tisch-, Boden- oder Wandfläche wird pro Quadratmeter
20 Mark im Jahr berechnet. Die Ausstellung findet statt
im Jnnungshause zur Bauhütte in Leipzig, Schulstraße Ib.

Monopolisirung der Wasserkräfte. Der Zeutralvorstand
der schweizerischen Gesellschaft „Frei Land" hat mit Eingabe
vom April 1891 an den Bundesrath das Gesuch gestellt,
es möchte bei Anlaß der Revision der Bundesverfassung ein
Artikel aufgenommen werden, wonach „sämmtliche noch un-
benutzte Wasserkräfte der Schweiz Eigenthum des Bundes
sind". Um sich nun in allgemeiner Weise über die in Be-
tracht kommenden Verhältnisse zu orientiren, legt der Bundes-
rath sämmtlichen Kantonsregierungen folgende Fragen vor,
mit der Bitte, ihm bis Ende des laufenden Jahres Bericht
einzusenden: 1. Wem kommt das unbeschränkte Eigenthums-
recht über die in Ihrem Kanton vorhandenen Wasserkräfte
zu s (dem Kanton, den Gemeinden oder einzelnen Privaten?)
2. Bestehen Vorschriften betreffend industrielle Nutzbarmachung
von Gewässern? Wenn ja, worin bestehen diese Vorschriften?
Wenn nein, welches ist das in solchen Fällen eintretende
thatsächliche Verfahren? 3. Wie viele Wasserkräfte sind auf
dem Wege der Konzession oder anderswie bereits an Privat-
Unternehmer übergegangen? Wie viele werden von Staat und
Gemeinden ausgebeutet? 4. Ist zu befürchten, daß bei dem
bestehenden Zustande, eine volle und rationelle Nutzbarmachung
unserer Gewässer nicht möglich sei, oder, namentlich mit Rück-

ficht auf die Fortleitung gewonnener elektrischer Kräfte über
die Kantonsgrenzen hinaus, großen Schwierigkeiten begegne?
oder auch, daß der durch die neuesten technischen Erfindungen
erhöhte Werth der Wasserkräfte auf Kosten der allgemeinen
Wohlfahrt und deren Förderung der privaten Spekulation
und Bereicherung anheimfalle? 5. Würde die Nutzbarmachung
der Wasserkräfte erfolgreicher sein und für das Allgemeinwohl
bessere Resultate zu Tage fördern, wenn sie gleichmäßig für
die ganze Schweiz im Sinne der Monypolisirung durchge-

führt würde? 6. Stellungnahme des Kantons zur Frage der

Abtretung seiner Rechte an den Bund und Bedingungen
(rechtliche, finanzielle u. s. w,), unter welchen letztere eventuell
zugestanden werden. 7. Ist für den Fall der Verneinung
der Monopolfrage eine einheitliche Regelung der Materie
durch Bundesgesetz anzustreben? 8. Welches sollten die leiten-
den Gesichtspunkte des letzlern sein?

Husschmirdplitente. Die Direktion des Innern des
Kantons Bern hat an 13 Schmiede, welche einen fünf-
wöchentlichen Kurs über den Hufbeschlag besucht und eine

Prüfung darüber bestanden haben, Hufschmiede-Patente er-
rheilt und zwar drei erster, sechs zweiter und vier dritter
Klasse. Patente erster Klaffe haben erhalten: Johann Georg
Werner Almenoinger von und zu St. Gallen; Johann Jakob
Burri von und zu Schoren bet Langenthal; Bendicht Marti
von Rapperswhl. Patente zweiter Klasse: Arnold Bangerter
von Weugi in Ersigen; Gottfried Flückiger von und zu
Nürgsau; Christian Hänni von Köniz, in Liebewyl; Ernst

Hubschmied von und zu Madiswtst: Friedrich Lüthi von
Sumiswald in Trachselwald; Gottfried Rindlisbacher von
Landiswyl in Schwanden bei Rüderswyl. Patente dritter
Klaffe: Robert Ramseier von Trub, auf der Rech zu Hutt-
wyl; Jakob Straßer von Benken (Zürich); Adolf Walther
von Roggenburg in Eberschwyler; Johann Wintzeler von
nnd zu Bülach (Zürich).

Weißer Cement. Nach O. Fahnejelen giebt, wie
die Neuesten Erfindung, u. Erfahrung. S. 229 berichten, eine

Mischung von 75 Th. rein geschlemmter Kreide und 25 Th.
geschlemmtem Kaolin, bei Rothglühhitze gebrannt und nach-
her gemahlen, ein schneeweißes Pulver, das, wenn die Hitze

zu groß gewesen ist, leicht einen Stich in's Blaue zeigt.
Dieser Cement allein, oder mit einigen Prozenten Gyps
versetzt, ist ein vorzüglicher hydraulischer Mörtel, welcher
schon nach 7 Tagen eine Festigkeit von 6—10 Kilogramm
auf 1 Quadratcentimeter erreicht. Nach 3 Monaten hat
derselbe eine Festigkeit von 25,5 Kilogramm auf 1 Quadrat-
centimeter. Allerdings läßt sich dieser Cement nicht wie
Gyps gießen, sondern man muß ihn wie Portlandcement
behandeln. Gegenstände von diesem Cement nehmen eine
blauweiße Farbe an, welche der von Marmor oder Bisquit
sehr ähnlich ist.

Zur Herstellung des säurebeständigen Firnisses, der

PH. Helbig, H. Berling und Fr. Reineke patcntirt ist (vergl.
Jnd.-Bl. S. 182), werden (nach III. Zeitg. für Blechind.
d. Wieck's ill. Gew.-Zlg. S. 181) 20 Pfd. reines ge-
schmolzenes Blei unter Umrühren in 4 ^/z Liter reinem
Baumwollsamenöls gegossen. Nach dem Abkühlen wird das
Oel abgezogen, das übrig gebliebene Blei wieder geschmolzen
und so fortgefahren, bis nach fünfmaligem Wiederschmelzen
und Einziehen das Baumwollsamenöl ungefähr 10 Pfund
Blei aufgenommen hat. Nach gänzlichem Abkühlen hat das
so behandelte Oel die Cousistenz gewöhnlicher Oelfarbe. Bei
oer Verwendung schließt sich die Masse in Folge ihrer An-
Haftefähigkeit dicht an die damit überzogene Fläche an.
Zweckmäßig läßt man einen ersten Anstrich ungefähr 48
Stunden lang trocknen, während dessen derselbe genügend
hart wird, um jeder gewöhnlichen Abschabung zu wider-
stehen; dann wird ein zweiter Anstrich vorgenommen. Der
Firniß soll vor den bisherigen große Vorzüge haben.

Berner Holzpreise. Buchenholz per 3 Ster 52 bis
53 Fr., Tannenholz 35 bis 36 Fr.

Holzpreise. Bei den in letzter Woche im Regiernngs-
bezirke von Schwaben und Neuburg vollzogenen staatlichen
Holzverkäufen stellten sich die Durchschnittspreise für: Eichen-
stammholz 1. Klasse 74 Mk. — Pf., 2. Kl. 50 Mk. — Pf.,
3. Kl. 35 Mk. 60 Pf., 4. Kl. 25 Mk. 60 Pf., 5. Klasse
22 Mk. 60 ; Buchenstammholz 1. Kl. 22 Mk. 80 Pf., 2. Kl.
18 Mk. 20 Pf., 3. Kl. 16 Mk. - Pf.; Fichteustammholz
1- Kl. 15 Mk. 80 Pf., 2. Kl. 13 Mk. 75 Pf., 3. Klasse
12 Mk. 40 Pf.; 4. Klasse 11 Mk. 90 Pf.; Birkenstamm-
holz — Mk. — Pf.

Neue Patente.
(Mitgetheilt vom Patentbureau von Richard Lüders in Görlitz,

welches Auskünfte den Abonnenten unserer Zeitung kostenlos
ertheilt.)

Um rasch bei Tr a n s p o r t w a g e u kleine Räder durch
liroße und umgekehrt ersetzen zu können, sind nach dem
Deutschen Neichspatent von A. Migula die Wagen-Achsen
mit rechtwinklig zu ihnen stehenden und unter sich durch
Ouerriegel verbundenen Stützen versehen. Bei Benutzung
kleiner Räder werden die Achsen an Riegel, welche parallel
zu den Wagenfedern unter denselben mit dem Wagengestell
verbunden sind, und an die Wagenfedern angehängt, wobei
die Stützen unmittelbar unter den Riegeln liegen. Will
man große Räder einwechseln, so werden die obigen Quer-
Niegel in gleicher Weise wie die Achsen an die Riegel nnd
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